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1. Bestandsdarstellung 

 
1.1. Bedeutung und Lage des Planungsgebietes 

 
Den Kernbereich des Planungsgebietes bildet das frühere industrielle Produktionsge-
lände der VEREINIGTEN DEUTSCHEN METALLWERKE AG (VDM). Mitten durch 
dieses Gelände fließt der zur Zeit noch verrohrte Urselbach. 
 
Im Osten schließt eine Deponiefläche an, die von der VDM für Bauschuttablagerun-
gen genutzt wurde. 
 
Nördlich an die Deponiefläche angrenzend erstreckt sich bis zum Ufer der Nidda das 
Naturschutzgebiet Riedwiesen. Der Norden des Planungsgebiets wird zur Zeit noch 
als Ackerland genutzt. Es handelt sich, abgesehen von der kleinen Fläche um den 
Bonifatiusbrunnen, um eine ausgeräumte Ackerlandschaft. Im Nordwesten des vom 
Bebauungsplan noch erfassten Ackerlandes sind bei archäologischen Grabungen 
Fundamente einer mutmaßlichen karolingischen Kapelle (Krutzenkirche) und Grab-
stätten entdeckt worden. 
 
Im Süden grenzt die Wohnnutzung der Nordweststadt an, östlich davon befindet sich 
der Ortskern Heddernheim mit kleinteiliger Mischnutzung (Wohnbebauung/Läden). 

Übersicht: 
 
nicht maßstäblich 
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Der überwiegende Teil des Planungsgebietes liegt im beschränkten Bauschutzbe-
reich (1,5 km/R) des Hubschrauber-Landeplatzes Bonames der US-Streitkräfte. Da-
durch bedingte Bauhöhenbeschränkungen berühren die Planung nicht. 
 

1.2 Planungsrechtliche Situation 
 

1.2.1 Regionaler Raumordnungsplan: 
 
Zur Anpassung und Abstimmung der Bauleitplanung mit dem Regionalen Raumord-
nungsplan (Staatsanzeiger 1979, S. 1286 ff.) ist am 20.05.1983 ein Abweichungsan-
trag gem. § 8 Abs. 3 HLPG gestellt worden. 
 
Mit Erlass vom 22.11.1983 hat der Hessische Minister für Landesentwicklung, Um-
welt, Landwirtschaft und Forsten die in dem Bebauungsplan vorgesehene Planung - 
soweit diese vom Regionalen Raumordnungsplan abweicht unter Auflagen - geneh-
migt. Diese Auflagen werden im Bebauungsplan berücksichtigt. 
 
Ein Teilbereich des Planungsgebiets war bislang als Kerngebiet ausgewiesen. Im Zu-
ge des Bearbeitungsverfahrens wurde dieses Gebiet als Allgemeines Wohngebiet 
ausgewiesen. Dies stellt eine Abweichung von der Abweichungszulassung des Hes-
sischen Ministers für Landesentwicklung, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten dar. 
Deshalb wurde für diese Änderung ein zusätzliches Abweichungsverfahren gemäß 
§ 8 Abs. 3 HLPG im Juni 1985 beantragt. 
 

1.2.2 Planungen der Gemeinde 
 
Flächennutzungsplanung: 
 
In dem zur Zeit gem. § 4 a BBauG noch geltenden Flächennutzungsplan (für das Ge-
biet der früher selbständigen Gemeinde Kalbach: FNP, genehmigt am 02.01.1963 / 
für das sonstige Gebiet: FNP der Stadt Frankfurt, Teilplan Nr. 101, genehmigt am 
06.09.1967) sind das ehemalige Werksgelände VDM und die geplanten Erweite-
rungsflächen als Industriegebiet (GI) bzw. als gewerbliche Flächen (G) dargestellt. 
 
Der Bebauungsplan-Entwurf Heddernheim-Nord Nr. 537, Blätter A - D, ist aus dem 
Flächennutzungsplan-Entwurf 1984 des UVF entwickelt, der der Genehmigungsbe-
hörde in Kürze vorgelegt wird. 
 
Sollte wegen der noch zu erwartenden Verfahrensdauer für den Abschluss der Auf-
stellung des neuen Flächennutzungsplans das Bebauungsplanverfahren zu einem 
früheren Zeitpunkt beendet sein, soll der Bebauungsplan gem. § 4 a Abs. 3 BBauG 
behandelt werden. 
 
Gründe hierfür sind neben der Schaffung von Wohnflächen - die Stadt Frankfurt a.M. 
hat einen erheblichen Ersatz-, Nachhol- und Neubedarf im Bereich der Wohnungs-
versorgung - die Schaffung neuer zusätzlicher Arbeitsplätze, vor allem in Hinblick auf 
die noch arbeitslosen ehemaligen VDM-Beschäftigten, die hier noch ihren Wohnsitz 
haben. Ein weiterer entscheidender Grund ist die Wiederbelebung bzw. das "Flächen-
recycling" brachliegender Industrieflächen; statt in die Freiräume zu gehen - den 
Siedlungsdruck auf regionale Grünzüge verhindern -, wird ein Standort genutzt, über 
dessen Entwicklung sonst Unklarheit bestehen würde. Durch die beabsichtigte Verla-
gerung der Firma Lurgi aus der Innenstadt in dieses Gebiet kann zweckentfremdeter 
innerstädtischer Wohnraum wieder seiner ursprünglichen Zweckbestimmung zuge-
führt werden. Hierdurch wird ein zusätzlicher Beitrag zur Verminderung des Woh-
nungsfehlbedarfs und zur Verbesserung innerstädtischen Wohnens möglich. 
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Entwicklungsplanung - Landschaftsplanung: 
 
Der Freiflächenentwicklungsplan i.d.F. vom 27.10.1983, als Entwicklungsplan gemäß 
§ 1 (5) Bundesbaugesetz und als Landschaftsplan gemäß § 4 HENatG von der 
Stadtverordnetenversammlung beschlossen, lieferte Vorgaben für den Bebauungs-
plan. Angesichts der Größe des Planungsgebietes und der ökologisch bedeutsamen 
Teilflächen (insbesondere zukünftig zu schaffende Frei- und Grünbereiche entlang 
des wieder offen zu führenden Urselbachs, des Deponiegeländes und des Natur-
schutzgebietes) wurde ein detaillierter Landschaftsplan erarbeitet (dieser Plan ist als 
Anlage dem Bebauungsplan beigefügt). Dieser Plan, der aus dem Freiflächenent-
wicklungsplan entwickelt wurde, enthält eine Bestandsaufnahme (Topographie, Ge-
ländeklima, Gewässer, Wasserhaushalt, Vegetation und Nutzung) und beschreibt 
Problembereiche (Naturschutzgebiet). Auf dieser Grundlage wurde der Landschafts-
plan geschaffen, der im Rahmen von umfangreichen Plandarstellungen die erforderli-
chen Maßnahmen zur Sicherung und Fortentwicklung des örtlichen Naturhaushalts 
aufzeigt. Die Ergebnisse des detaillierten Landschaftsplans wurden durch zeichneri-
sche und textliche Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen. Es wird 
empfohlen, dass unverschmutztes Niederschlagswasser auf den Grundstücken für 
Gießzwecke verwendet oder verrieselt wird, soweit die Bodenbeschaffenheit dies zu-
lässt. 
 
Generalverkehrsplanung: 
 
Den Rahmen für die Verkehrsinfrastruktur, d. h. hier für das Hauptverkehrsstraßen-
netz, gibt der GVP 1976/82, der am 27.10.1983 von der Stadtverordnetenversamm-
lung beschlossen wurde und am 11.10.1984 durch den Beschluss zur Querspange 
Niederursel ergänzt wurde. 
 
Dem Straßennetz des GVP 76/82 liegen umfangreiche Planungen und Berechnungen 
zugrunde. Er stellt das auch politisch abgesicherte Ergebnis der Abwägung zwischen 
den Belangen von Flächennutzung, Ökologie und Verkehr dar. 
 

2. Oberziele 
 
Neben der Schaffung von Wohnflächen - die Stadt Frankfurt a.M. hat einen erhebli-
chen Ersatz-, Nachhol- und Neubedarf im Bereich der Wohnungsversorgung - ist die 
Schaffung neuer zusätzlicher Arbeitsplätze, vor allem in Hinblick auf die noch arbeits-
losen ehemaligen VDM-Beschäftigten, die hier noch ihren Wohnsitz haben, ein Ober-
ziel. Die Stärkung der Wirtschaftskraft, des Steueraufkommens (Steuerkraft) sind wei-
tere Ziele. 
 
Durch die Mischung von Wohn- und gewerblich genutzten Flächen, das Nebeneinan-
der von Lehre und Forschung (Universitätserweiterung) in Verbindung mit Wirt-
schaftsunternehmen kann ein aktuelles städtebauliches Leitbild realisiert werden. 
 
Erhebliche Bedeutung genießt auch die Wiederbelebung bzw. das "Flächenrecycling" 
brachliegender Industrieflächen (vgl. DB-Ausbesserungswerk in Nied und Strategien 
für das Ruhrgebiet); statt in die Freiräume zu gehen - den Siedlungsdruck auf regio-
nale Grünzüge verhindern - wird ein Standort genutzt, über dessen Entwicklung sonst 
Unklarheit bestehen würde. 
 
Durch die beabsichtigte Verlagerung der Firma Lurgi aus der Innenstadt in dieses 
Gebiet kann zweckentfremdeter innerstädtischer Wohnraum wieder seiner ursprüng-
lichen Zweckbestimmung zugeführt werden. Damit ist ein zusätzlicher Beitrag zur 
Verminderung des Wohnungsfehlbedarfs und zur Verbesserung innerstädtischen 
Wohnens möglich. 
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Analog zur erfolgreichen Strategie der Baulückenschließung der Stadt Frankfurt am 
Main kann durch die Realisierung des Bebauungsplanes eine zukunftsweisende Stra-
tegie bezüglich der Wiedergewinnung brachliegender Industriestandorte eingeleitet 
werden. 
 

2.1. Städtebauliche Ziele 
 
Durch den Bebauungsplan sollen neue Flächen für die Wohnbebauung und für die 
Ansiedlung von Dienstleistungsgewerbe und sonstigem, nicht störendem Gewerbe 
zur Verfügung gestellt werden. 
 
Im einzelnen ist vorgesehen: 
 
W o h n g e b i e t :  
 
Aufgrund der bestehenden Nutzung des Ortsrandes von Heddernheim und der quali-
tätssteigernden Folgen der Urselbachfreilegung werden die an das Urselbachtal 
grenzenden Bereiche für Wohnungsbau und Gemeinbedarf (Kindergarten) vorgese-
hen (vgl. hierzu auch Punkt 3.1 Wohngebiet). 
 
Der erhaltenswerte Baumbestand ist im Bebauungsplan berücksichtigt. Es werden 
somit Baulandflächen an einem landschaftlich wie auch erschließungsmäßig attrakti-
ven Standort festgesetzt. Dadurch kann familiengerechtes Wohnen - zu großen Tei-
len in Form sog. Stadthäuser, an geeigneten Standorten als Mehrfamilienhäuser bis 
max. 4 Geschosse - erreicht werden. Der dadurch bedingte Bevölkerungszuwachs 
stärkt die vorhandenen Versorgungseinrichtungen in Heddernheim und im Nordwest-
zentrum. 
 
Das Wohngebiet, das im Norden des Planungsgebiets an das Erweiterungsgebiet der 
Universität grenzt, wird Bestandteil der Ortsrandarrondierung, so dass es nicht selb-
ständig in die freie Landschaft hineinragt. Diese Fläche eignet sich aufgrund der 
Hanglage (Südosthang), der Einbettung in die umgebenden Grünflächen und der 
Aussicht ins Niddatal als Standort für eine Familien-, Doppel- und Reihenhausbebau-
ung. 
 
Die Ausdehnung im Norden bis zum Bonifatiusbrunnen ermöglicht dessen Aufwer-
tung als markanten Punkt innerhalb eines begehbaren Ortsrandes und bindet ihn in 
einen städtebaulichen Zusammenhang ein. Die bei archäologischen Ausgrabungen 
entdeckten Fundamente der Krutzenkirche werden durch entsprechende Festsetzun-
gen für die Öffentlichkeit gesichert. 
 
Die deutliche Verminderung der Hangneigung auf der Höhe des Brunnens begründet 
hier die Grenze der baulichen Nutzung. 
 
M i s c h -  u .  G e w e r b e g e b i e t e :  
 
Zwischen der Heddernheimer Landstraße bis nördlich des Oberschelder Weges wird 
Mischgebiet und Gewerbegebiet festgesetzt. Weiterhin wird das Areal der VDO als 
Gewerbegebiet festgesetzt. Die GE-Gebiete werden zum Schutz der angrenzenden 
Bebauung als das Wohnen nicht störend festgesetzt. 
 
K e r n g e b i e t :  
 
Der mittlere Teil des Planungsgebietes ist für Verwaltungen, nicht störendes Gewer-
be, Labor- und Dienstleistungsbetriebe vorgesehen. In diesem Bereich soll in zentra-
ler Lage der Neubau für die Firma Lurgi ermöglicht werden. Die Firma Lurgi beabsich-
tigt, dort ihre verschiedenen Geschäftszweige, die zur Zeit noch an unterschiedlichen 
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Standorten im Stadtgebiet verstreut sind, zusammenzulegen, so dass dort etwa 4.000 
Beschäftigte dieser Gesellschaft ihren neuen Arbeitsplatz erhalten werden. 
 
Im Umfeld dieses zentralen Bauvorhabens sollen weitere gewerbliche Nutzungen er-
möglicht werden. 
 
Die gute Erschließung dieser Fläche mit Einrichtungen des öffentlichen Personen-
nahverkehrs und die kaum bewegte Topographie lassen diese Fläche als besonders 
geeignet für eine derartige Bebauung erscheinen. Außerdem kann durch die Realisie-
rung des Bebauungsplanes ein Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten realisiert 
werden, das neuzeitlichen städtebaulichen Entwicklungsstrategien entspricht. 
 
G r ü n f l ä c h e n :  
 
Durch die Neubebauung der zu 100 % versiegelten Fläche des ehemaligen VDM-
Werks können ca. 50 % dieser Fläche "entsiegelt", als private oder öffentliche Grün-
flächen genutzt und somit zur Entstehung von bodennahen Kaltluftströmen beitragen. 
Die neugeschaffenen Wohngebiete wurden so konzipiert (offene Bauweise, zweige-
schossige Einfamilienhäuser), dass kein zusammenhängender "baulicher Riegel" 
entstehen kann, der die Strömung bodennaher Kaltluftströme verhindert. Des weite-
ren sieht der Bebauungsplan einen hohen Anteil an Grünflächen vor: 
 
- Die Freilegung des Urselbachs in Verbindung mit der Gestaltung der Bachaue als 

wohnungsnahe Freifläche. Die Fläche der Urselbachaue zwischen der Hessestra-
ße und der U-Bahn wird in einem besonderen wasserrechtlichen Verfahren gere-
gelt. Hierzu sind im Text-Teil des Bebauungsplans Festsetzungen erfolgt. 
 

- Die Kaltluftschneise zwischen den landwirtschaftlich genutzten Flächen nördlich 
des Planungsgebiets und den Wasserläufen. 
 

- Die Rekultivierung der Deponie. 
 

- Die Integration und Sicherung des Naturschutzgebietes Riedwiesen. 
 
Die kleinklimatische Funktion des Urselbachs wird wiederhergestellt. Gleichzeitig ent-
steht ein Freiraum mit erheblichem Identifikationspotential, der für die Naherholung 
der Bevölkerung zur Verfügung steht. 
 
Neben der Bereitstellung von Freiflächen ist der Planungsvorschlag somit bestrebt, 
eine Vielzahl von Nutzungen, die sich wechselseitig ergänzen und fördern, auf dem 
zur Disposition stehenden Gelände anzusiedeln. 
 
Der Standort beinhaltet aufgrund 
 
- seiner äußeren Erschließungsqualitäten 

 
- der umgebenden Nutzungen 

 
- des qualitativ hochwertigen potentiellen Freiraumangebotes 

 
- der Verfügbarkeit eines großflächigen zusammenhängenden Geländes 
 
ein Entwicklungspotential, dessen Nutzung sowohl zugunsten der direkt angrenzen-
den Stadtteile als auch der Gesamtstadt erfolgt. 
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3. Städtebauliche Lösung 
 

3.1. Nutzungsverteilung 
 
W o h n g e b i e t :  
 
Im Südteil beiderseits des Urselbaches werden ca. 18 ha Neubaufläche festgesetzt 
werden, die sich zum Grünzug Urselbach talwärts orientieren: bei verdichteten Wohn-
formen mit einer Kapazität für etwa 2.000 Einwohner. 
 
Diese Wohngebiete wurden nördlich und südlich der Urselbachaue angelegt, um eine 
günstige und folgerichtige Zuordnung von Wohnbaufläche und den dazugehörigen 
wohnungsnahen Grün- und Freiflächen zu erreichen. 
 
Die Urselbachaue bildet außerdem eine Grünspange zwischen dem Niederurseler 
Hang und dem Naturschutzgebiet Riedwiesen (gebietsübergreifende Verbindungs-
funktion), die von den Anwohnern zu Naherholungszwecken genutzt werden kann. 
Neben der Freiflächensituation ist die günstige Lage zu Infrastruktureinrichtungen im 
Nordweststadt-Zentrum und in Alt-Heddernheim ein weiterer städtebaulicher Ge-
sichtspunkt, der die Ausweisung von Wohngebieten südlich der Urselbachaue recht-
fertigt. Dieses Wohngebiet wird durch die bestehende U-Bahntrasse vom vorhande-
nen Gewerbebetrieb VDO abgegrenzt. Durch die Stellung der Baukörper (Hofbil-
dung), die Schaffung von Abstandsflächen und deren Nutzung durch die U-Bahn und 
den ruhenden Verkehr (Garagen, Stellplätze) wird eine Beeinträchtigung der Wohn-
gebiete durch die VDO verhindert. 
 
Bereits heute besteht südlich unmittelbar angrenzend an den Gewerbebetrieb VDO 
ein Wohngebiet; Konflikte sind aus diesem Nebeneinander nicht entstanden. 
 
Im Nordteil sind ca. 23 ha Neubaufläche am Südosthang des Riedberges für eine 
aufgelockerte Wohnbebauung für ca. 1.000 Einwohner vorgesehen. Der Bonifatius-
brunnen und archäologischen Funde (Krutzenkirche) werden in den städtebaulichen 
Zusammenhang eingebunden. 
 
K e r n g e b i e t :  
 
Südöstlich entlang des Krautgartenweges und südlich des künftigen "Lurgi"-
Standortes ist eine Fläche von ca. 28 ha als Kerngebiet festgesetzt. Diese Kernge-
biet-Ausweisung soll vorrangig der Ansiedlung von Ingenieurfirmen, Forschungsun-
ternehmen und Dienstleistungsbetrieben des sekundären und tertiären Sektors er-
möglichen. Auf diesen Flächen könnten bis zu ca. 8.000 Arbeitsplätze entstehen. 
Weitere gewerbliche Flächen (ca. 8 ha) finden sich beidseits des Oberschelder Wegs 
als Übergang zwischen gewerblicher Nutzung und Wohngebiet Am Urselbach. Der 
Bestand ist weitgehend berücksichtigt. 
 
G r ü n f l ä c h e n :  
 
Der totale Abriss der alten Werkshallen ermöglicht es, den heute verrohrten Ursel-
bach freizulegen. Der Grünzug, der im wesentlichen aus öffentlichen Grünflächen be-
steht, aber auch die angrenzenden privaten Grünflächen integriert, findet Anschluss 
an das Niddatal und hat als wohnungsnahe Freifläche mit seiner klimatischen Funkti-
on hohe Bedeutung. 
 
Durchgehende Fuß- und Radwegeverbindungen bis zur Nidda werden Bestandteil 
der weiteren Detailplanung. 
 
Die Deponie wird bei Einbindung von Stellplätzen rekultiviert (besonderes Verfahren). 
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N a t u r s c h u t z g e b i e t :  
 
Das Naturschutzgebiet Riedwiesen ist im Bebauungsplan als private Grünfläche fest-
gesetzt. 
 
Eine Störung des Naturschutzgebiets sowie dessen Abriegelung kann durch den Be-
bauungsplan vermieden werden, da als Übergangszone zu dem nördlich angrenzen-
den Wohngebiet nicht überbaubare Grundstücksflächen mit Grünfestsetzung festge-
setzt werden. Eine natürliche Pufferzone im Naturschutzgebiet (trockene Goldruten-
staudenfluren) schützen den Kernbereich des Naturschutzgebiets. Da es sich um ein 
innerstädtisches Naturschutzgebiet handelt, sind Beeinträchtigungen nicht zu vermei-
den, so dass ein öffentlicher Weg am nördlichen Rand des Gebiets unbedenklich ist. 
 
Der Bebauungsplanentwurf berücksichtigt die eventuell notwendige Wasserversor-
gung des Naturschutzgebietes durch folgende Festsetzung bzw. Regelung: Er setzt 
öffentliche Grünstreifen fest. Im Bereich dieser Grünflächen könnten Drainageleitun-
gen vom Niederurseler Hang, Zuleitungen des Bornflusses und der Bonifatiusquelle 
verlegt werden. 
 

3.2. Infrastruktureinrichtungen 
 
Neben der Festsetzung eines Standorts für einen Kindergarten sind in allen festge-
setzten Baugebieten, die der Versorgung der Bewohner dienenden Läden (ein MK-
Gebiet mit überwiegend eingeschossig festgesetzter Bebauung ist zusätzlich für sol-
che Einrichtungen vorgesehen), Gaststätten, usw. zulässig. Im Bebauungsplan 
Blatt B wird ein Areal als WA-Gebiet festgesetzt, das für die gemeinsamen Vorhaben 
der katholischen und evangelischen Kirche geeignet ist. Schulen und andere Infra-
struktureinrichtungen (Altenwohnanlagen) sind in den angrenzenden Stadtteilen (Nie-
derursel, Heddernheim) anzutreffen. Das nahe gelegene Nordweststadt-Zentrum - 
konzipiert als überörtliches Einkaufszentrum - kann ebenfalls Versorgungsfunktionen  
übernehmen. 
 

3.3. Verkehrserschließung 
 
Die Erschließung des Baugebiets lässt sich aus verschiedenen Planungen der Stadt 
Frankfurt a.M. ableiten: 
 
- die gesamten verkehrlichen Beziehungen sind das Ergebnis umfangreicher Pla-

nungen, die in den Generalverkehrsplan 1976/1982 der Stadt Frankfurt a.M. ein-
gearbeitet wurden. Dieser Generalverkehrsplan stellt ein politisch abgesichertes 
Handlungskonzept für die verkehrliche Entwicklung Frankfurts dar. 
 

- der Flächennutzungsplanentwurf für die Stadt Frankfurt a.M., der durch den Um-
landverband erstellt wird, enthält die Flächen für den überörtlichen Verkehr und für 
die örtlichen Hauptverkehrszüge. 

 
Da der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln ist und die Ge-
neralverkehrsplanung Eingang in die Flächennutzungs- und Bebauungsplanung fin-
det, konkretisiert dieser Bebauungsplan ein fachlich und politisch abgesichertes Ver-
kehrskonzept. 
 
I n d i v i d u a l v e r k e h r :  
 
Mit direkter Anbindung an die Autobahn: Wiesbaden - Frankfurt - (zukünftig) Hanau 
führt die bereits fertiggestellte Rosa-Luxemburg-Straße (Nordweststraße) vom Mi-
quelknoten über das Nordwestzentrum zur Zeit bis zum Rand des Planungsgebietes. 
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Diese Straße ist in ihrer Fortführung in Richtung Oberursel durch ein Planfeststel-
lungsverfahren gesichert, das z. Zt. gerichtlich überprüft wird (L 3004). 
 
Über die Trasse des heutigen Krautgartenweges mit Anschluss an die verlängerte 
Nordweststraße wird die Haupterschließung des Kernbereichs, der Universität und 
des nördlichen Wohngebietes geführt. 
 
Der nach Nordosten weiterzuführende Krautgartenweg soll an die A 661 angebunden 
werden. Die Verknüpfung mit der A 661 wird planungsrechtlich durch einen separaten 
Bebauungsplan, der sich z. Zt. gerade in der Aufstellung befindet, geregelt. 
 
Das südliche Wohn- und Mischgebiet orientiert sich zur Dillenburger Straße. 
 
Zur inneren Erschließung wird ein funktional abgestuftes Straßenverkehrsnetz fest-
gesetzt. 
 
Sicherung der Erschließung: 
 
Die Mindesterschließung des südlichen Bebauungsplanbereiches einschließlich der 
südlichen Randzonen der Kerngebiete ist über die Dillenburger Straße, den Zeilweg 
und die Hessestraße gesichert. 
 
Durch den bevorstehenden Sofortvollzug für das Straßenstück zwischen dem derzei-
tigen Ende der Rosa-Luxemburg-Straße und dem geplanten "Niederurseler Ei" sind 
die Erschließungsanforderungen erfüllt, so dass ein Infrastrukturvorbehalt gemäß  
§ 9 a Bundesbaugesetz nicht erforderlich ist. 
 
Ruhender Verkehr: 
 
Die für die einzelnen Bauvorhaben erforderlichen Stellplätze werden im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens unter Berücksichtigung der Stellplatzsatzung ermittelt. 
 
Die Gemeinschaftsstellplätze, die auf der ehemaligen Deponie der VDM-Werke ent-
stehen sollen, sind für die im Gebiet Beschäftigten vorgesehen. Durch die Konzentra-
tion der Stellplätze auf der Deponie und die hierdurch vorgenommene Funktionstren-
nung werden die angrenzenden Gebiete vom ruhenden Verkehr entlastet (Vermei-
dung von suchenden bzw. kreisenden Fahrzeugen). Eine Entlastung des Gebiets 
wird auch durch die günstige Lage des Gemeinschaftsstellplatzes zu den Haupter-
schließungsstraßen erreicht, da die Stellplatzsuchenden auf leistungsgerechten Stra-
ßen zu den Stellplätzen geleitet werden und nicht durch die angrenzenden Gebiete 
(insbesondere Wohngebiete). Die Schaffung des Stellplatzes vermeidet außerdem 
die Anlage von Tiefgaragen, die aufgrund der hohen wirtschaftlichen Aufwendungen 
und aus kriminologischen Gesichtspunkten weniger empfehlenswert sind. 
 
Gegenüber dem Naturschutzgebiet wurde die Deponie durch die Festsetzung: 
 
Private Grünfläche - Grünanlage - abgegrenzt, d.h. dem Eigentümer wird durch diese 
Festsetzung aufgegeben, diese Flächen umfangreich zu begrünen. 
 
Ö f f e n t l i c h e r  N a h v e r k e h r :  
 
Das Planungsgebiet wird im Osten tangiert von der Stadtbahnlinie U 2 (Bad Hom-
burg/Gonzenheim). Im Bereich des Urselbachs verläuft die Trasse der Linie U 1 
(Ginnheim) und der U 3 (Oberursel/Hohemark). Damit sind der südliche und östliche 
Teil des Gebietes gut erschlossen, der Nordwesten bedarf jedoch - auch im Hinblick 
auf den Ausbau der Universität - einer späteren Anbindung an das Stadtbahnnetz. 
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Nach den Vorgaben des Generalverkehrsplans der Stadt Frankfurt soll die Stadt-
bahnlinie nach Bad Homburg später einmal über die sog. D-Linie (Universitäts-Linie) 
geführt werden. Abgestimmte Planungen liegen zur Zeit noch nicht vor, jedoch ist für 
eine Verlegung an die Nahtstelle zwischen Universität und neuem Bürogebiet mit 
Weiterführung in Richtung Nordosten die Trasse als Grünzug freigehalten, z. T. liegt 
sie außerhalb des Geltungsbereichs. Die verbindliche Festlegung erfolgt in einem 
Planfeststellungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz. Deshalb sind im 
Bebauungsplan sowohl die Strecken nach Bad Homburg/Gonzenheim als auch nach 
Oberursel/Hohemark in ihrem heutigen Bestand übernommen. 
 

3.4. Umweltschutz 
 

3.4.1 Lärmschutz 
 
Flächen für Lärmschutzwälle bzw. -wände sind entlang der A 661 und am Krautgar-
tenweg vorgesehen. Außerdem wurde in den Textteil gemäß § 9 Abs. 1, Nr. 24 
BBauG aufgenommen: 
 
Umweltschutz 
 
An den Außenbauteilen der Gebäude sind Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen zu treffen: 
 
a) Allgemeines Wohngebiet (WA) 

R'W = 40 dB (Außenwände, Dächer, oberste Decken); 
RW = 35 dB (Schallschutzklasse 3) (Fenster). 
 

b) Misch-, Gewerbe- und Kerngebiet (MI, GE, MK) 

R'W = 30 dB (Außenwände, Dächer, oberste Decken); 
RW = 30 dB (Schallschutzklasse 3) (Fenster). 

 
In den Bebauungsplanentwurf wurde der Bauschutzbereich einschließlich der Anflug-
sektoren nachrichtlich eingetragen und in den Textteil des Bebauungsplanes passive 
Lärmschutzmaßnahmen aufgenommen. 
 
Durch die Ausweisung der Nutzungsart und Festsetzung von passiven Lärmschutz-
maßnahmen (siehe oben) werden die maßgeblichen Planungsrichtwerte für die 
Wohnnutzung eingehalten. 
 

3.4.2 Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe 
 
Die Festsetzung "GE, das die WA- und MI-Gebiete in der Umgebung nicht stört", hat 
sich in mehreren rechtsverbindlichen Bebauungsplänen der Stadt Frankfurt a.M. be-
währt, da hierdurch gewährleistet ist, dass die Gewerbeaufsicht bei der Beurteilung 
von Bau- bzw. Gewerbeanlagen die aktuellen umweltrechtlichen Vorschriften (DIN 
18005, TA-Lärm usw.) anwenden kann (vgl. auch Punkt 3.1 Wohngebiet). 
 

3.4.3 Deponie 
 
Für diese Deponie wird beim Regierungspräsidenten in Darmstadt ein Rekultivie-
rungsverfahren durchgeführt. Das Ergebnis des Verfahrens sind Rekultivierungsplä-
ne, die u. a. die Oberflächengestaltung der Deponie (Bäume, genaue Verortung der 
einzelnen Stellplätze usw.) festlegen. Im Zuge dieses Verfahrens wurden umfangrei-
che Analysen durch die Hessische Landesanstalt für Umwelt, das Wasserwirt-
schaftsamt Wiesbaden und den Regierungspräsidenten durchgeführt. So wurden 
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Grundwasserbeobachtungsbrunnen angelegt, denen regelmäßig Wasserproben ent-
nommen wird. Bislang wurden keine gefährlichen Schadstoffe ermittelt. 
 

3.4.4 Müllverbrennungsanlage 
 
Im Zusammenhang mit dem Anlagenumbau der MVA - Frankfurt a.M. - Nordwest-
stadt hat die Hessische Landesanstalt für Umwelt eine gutachterliche Stellungnahme 
abgegeben. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Einwir-
kungsbereich der Anlage. Nach der gutachterlichen Stellungnahme sind MVA und 
angrenzende Nutzungen verträglich, da die Immissionswerte zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt und nach Umbau der Müllverbrennungsanlage eingehalten sind bzw. ein-
gehalten werden. 
 

3.5 Ver- und Entsorgung 
 
Die Ver- und Entsorgung ist sichergestellt. Es wird überlegt, den nördlichen Bereich 
des geplanten Gebiets gaswirtschaftlich zu erschließen und die in unmittelbarer Nähe 
der Müllverbrennungsanlage bzw. des Heizkraftwerkes Nordweststadt gelegenen 
Flächen mit Fernwärme aus den vorgenannten Anlagen zu versorgen. 
 

3.6 Baugrunduntersuchungen 
 
Siehe Anlage. 
 

3.7 Vorhandene Fundamente 
 
Die Fläche, auf der bislang Fundamente der ehemaligen Krutzenkirche gefunden 
wurden, wird als öffentliche Grünfläche festgesetzt. Somit sind weitere Ausgrabungen 
bzw. Sicherstellungen der Fundamente und Grabstätten möglich. 
 

4. Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplanes 
 
Es ist beabsichtigt, für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein Um-
legungsverfahren (§ 45 ff BBauG) durchzuführen. Ob und welche Flächen aus dem 
Verfahren auszuscheiden sind, ist im Rahmen des Umlegungsverfahrens zu prüfen. 
 

5. Kosten 
 
Die zu erwartenden Kosten betragen nach den derzeitigen Angaben der hierfür zu-
ständigen Fachämter 
 
Erschließung incl. ca. 22.000.000 DM 

- Verkehrsflächen 
- Bäume innerhalb der Verkehrsflächen 
- Lärmschutzwall entlang der A 661 und 
- Lärmschutzwall innerhalb des nördlichen 

Baugebietes 

Entwässerung 
(ohne Lurgi, besonderer Vertrag) ca. 13.500.000 DM 

Kindergarten ca.   2.500.000 DM 

ca. 38.000.000 DM 
 
Kosten der Gemeinde ca.   4.700.000 DM 
 

gez.   O e h m  
Ltd. Magistratdirektor 
 
Anlagen 

Stellungnahme des Hess. Landesamtes für Bodenforschung vom 11.01.1984 u. 11.09.1984 
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